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Vorwort zur 8. Auflage

Die Dynamik des Familienrechts hält unvermindert an. Seit dem Erscheinen der Vorauflage zu
Beginn des Jahres 2017 hatten die Kommentierungen dieses Bandes wiederum einschneidende
Gesetzesänderungen und Fortentwicklungen der Rechtsprechung und Literatur zu bewältigen.

An erster Stelle ist die Einführung der „Ehe für alle“ zu nennen, also des Rechts auf Eheschlie-
ßung auch für Personen des gleichen Geschlechts (Gesetz vom 20. Juli 2017, BGBl. 2017 I 2787,
ergänzt durch das Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung
für Personen gleichen Geschlechts vom 18. Dezember 2018, BGBl. 2018 I 2639). Diese Grundent-
scheidung des Gesetzgebers strahlt auch auf das Recht der Kindschaft und Verwandtschaft aus, ebenso
auf das Betreuungsrecht. Gleiches gilt für das Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister
einzutragenden Angaben vom 18. Dezember 2018 (BGBl. 2018 I 2635), das nun den Geschlechtsein-
trag „divers“ in den Personenstandregistern ermöglicht.

Neuerungen ergaben sich auch im Abstammungsrecht. Das Gesetz zur Regelung des Rechts
auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen vom 17. Juli 2017 (BGBl.
2017 I 2513) führte ein Samenspenderregister ein. Damit soll die Möglichkeit einer anonymen
Samenspende abgesichert werden, sofern ein bestimmtes Verfahren eingehalten wird, zugleich wird
dem so gezeugten Kind das Recht auf die Kenntnis seiner Abstammung ermöglicht. Gegen miss-
bräuchliche Anerkennung der Vaterschaft richtet sich das Gesetz zur besseren Durchsetzung der
Ausreisepflicht vom 20. Juli 2017 (BGBl. 2017 I 2780).

Von Reformen mehrfach betroffen war das Kindschaftsrecht. Das Gesetz zur Bekämpfung
von Kinderehen vom 17. Juli 2017 (BGBl. 2017 I 2429) erschwert die Eheschließung minderjähriger
Personen. Der Text des Kindschaftsrechts ist vor allem dadurch betroffen, dass der Gesetzgeber die
für verheiratete Minderjährige bislang geltenden Sondervorschriften beseitigt. Dies verkennt, dass
es verheiratete Minderjährige auch nach neuem Recht noch geben kann. Für die Praxis wichtig ist
die Ausweitung des gerichtlichen Genehmigungsvorbehalts nach § 1631b BGB auf „unterbringungs-
ähnliche Maßnahmen“; dies geschah durch das Gesetz zur Einführung eines familiengerichtlichen
Genehmigungsvorbehaltes für freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern vom 17. Juli 2017
(BGBl. 2017 I 2424). Für das Adoptionsrecht ist einschlägig das Gesetz zur Förderung der Freizügig-
keit von EU-Bürgerinnen und Bürgern sowie zur Neuregelung verschiedener Aspekte des Internati-
onalen Adoptionsrechts vom 31. Januar 2019 (BGBl. 2019 I 54). Im Übrigen entwickelt sich das
Kindschaftsrecht mehr und mehr zum Kerngebiet des Familienrechts. Kennzeichnend dafür sind
unter anderem die fortlaufenden Kontroversen um die adäquate Gestaltung der elterlichen Verant-
wortung nach Trennung und Scheidung, insbesondere um das Wechselmodell, dessen Akzeptanz
durch die Rechtsprechung des BGH einen weiteren Schub erhalten hat (BGH vom 1.2.2017, NJW
FamRZ 2017, 1815).

Das Wechselmodell ist im Kindesunterhaltsrecht besonders streitig. Beim Kindesunterhalt
war außerdem die Fortentwicklung der jährlich neu erscheinenden Düsseldorfer Tabelle zu berück-
sichtigen, ferner die Auswirkungen einiger Gesetze wie des Gesetzes es zur steuerlichen Entlastung
der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Familienentlastungsgesetz –
FamEntlastG) vom 29. November 2018 (BGBl. 2018 I 2210) und des Gesetzes zur zielgenauen
Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die
Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Starke-Familien-Gesetz – StaFamG) vom
29. April 2019 (BGBl. 2019 I 530).

Schließlich griff der Gesetzgeber erneut, zum Teil durch BGH und BVerfG veranlasst, in das
Betreuungs- und Vorsorgerecht ein. Wiederum war die ärztliche Zwangsbehandlung Gegenstand
legislatorischer Bemühungen. Das Gesetz zur Änderung der materiellen Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen von ärztlichen Zwangsmaßnahmen und zur Stärkung des Selbstbestimmungsrechts von Betreuten
vom 17. Juli 2017 (BGBl. 2017 I 2426) regelt den Komplex in § 1906a BGB neu, der rechtspolitisch
aber weiterhin umstritten bleibt. Im Bereich der „unterbringungsähnlichen Maßnahmen“ setzte das
BVerfG (Entscheidung vom 24.7.2018, NJW 2018, 2619) Maßstäbe, die zunächst für den Bereich
der Freiheitsentziehung im Maßregelvollzug zu einer gesetzlichen Neuregelung geführt haben
(Gesetz zur Stärkung der Rechte von Betroffenen bei Fixierungen im Rahmen von Freiheitsentzie-
hungen vom 19. Juni 2019, BGBl. 2019 I 840). Für die Praxis außerordentlich wichtig ist das Gesetz
zur Anpassung der Betreuer- und Vormündervergütung vom 22. Juni 2019 (BGBl. 2019 I 866), das
die Betreuervergütung grundlegend neu regelt und vollständig in die vorliegende Kommentierung
einbezogen ist.
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Vorwort zur 8. Auflage

Der Kreis der Kommentatoren ist überwiegend konstant geblieben, wir können aber auch
einige neue Autoren herzlich begrüßen.

Die allgemeinen Vorschriften über die Verwandtschaft und das Abstammungsrecht
(§§ 1589–1600d) sind wie bisher von Prof. Dr. Marina Wellenhofer, Universität Frankfurt am Main,
bearbeitet.

Das Recht des Kindesunterhalts und des Unterhalts zwischen den Eltern nichtehelicher
Kinder (§§ 1601–1615o) wird seit der 4. Auflage von Herrn Rechtsanwalt Dr. Winfried Born
bearbeitet. An seine Stelle ist in der 8. Auflage Herr Richter am OLG Jens Langeheine (Wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe) getreten, dem für seine Mitwirkung
herzlich gedankt sei.

Die Kommentierung der allgemeinen Vorschriften über das Rechtsverhältnis zwischen
Eltern und Kindern (§§ 1616–1625) und des Rechts der Beistandschaft (§§ 1712–1717) liegt
wie bisher in den Händen von Prof. Dr. Karl August Prinz von Sachsen Gessaphe, Fernuniversität
Hagen.

Die Kommentierung des Rechts der elterlichen Sorge teilen sich mehrere Autoren. Die
§§ 1626–1665 erläutert wie bisher Prof. Dr. Peter Huber, Universität Mainz. Frau Richterin am KG
Heike Hennemann kommentiert wie in den letzten Vorauflagen die §§ 1671–1688. Die Bearbeitung
der §§ 1666–1667 und §§ 1693–1698b lag zuletzt in der Händen vor Prof. Dr. Dirk Olzen, Universität
Düsseldorf; die Aufgabe wurde für die 8. Auflage dankenswerter Weise nun von Frau Prof. Dr.
Katharina Lugani (Düsseldorf) übernommen,

Die Erläuterung des Adoptionsrechts (§§ 1741–1772) leistete wie schon in den Vorauflagen
Herr Vorsitzender Richter am OLG Stuttgart a. D. Dr. Hans-Ulrich Maurer.

Kontinuität herrscht bei der Kommentierung des Vormundschaftsrechts. Die §§ 1773–1801
werden wiederum von Herrn Prof. Dr. Andreas Spickhoff (Universität München) erläutert, die
§§ 1802–1834 und 1837–1857a von Frau Prof. Dr. Kathrin Kroll-Ludwigs, Fachhochschule Aachen.
Die Kommentierung der §§ 1835–1836e und des Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes wird
erneut von Herrn Prof. Dr. Tobias Fröschle (Universität Siegen) geleistet.

Die Vorschriften des SGB VIII sind wie in den Vorauflagen von Prof. Dr. Kerstin Tillmanns,
Fernuniversität Hagen, erläutert.

Das Betreuungs- und das Pflegschaftsrecht (§§ 1896–1921) wurde bisher vom Bandredaktor
kommentiert, das Betreuungsrecht von Beginn an seit seinem Inkrafttreten Jahre 1992 (3. Auflage).
Dem Autor schien es an der Zeit, die stetig anwachsende, zunehmend in das Medizinrecht ausgrei-
fende Materie nunmehr jüngeren Händen anzuvertrauen. Für die Übernahme der Bearbeitung sind
wir Frau Privatdozentin Dr. Angie Schneider zu herzlichem Dank verbunden.

Ziel des Münchener Kommentars ist es nach wie vor, aktuelle Orientierung der Praxis mit
wissenschaftlicher Vertiefung zu verbinden. Verlag, Herausgeber und Bandredaktor danken den
Autorinnen und Autoren nachdrücklich für die große Arbeit, die sie unter enormem Zeitdruck
geleistet haben. Wir hoffen, dass der Band die hohen Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer
erfüllt und deren Arbeit auf dem Feld des Familienrechts unterstützt, erleichtert und befruchtet.

München, im Oktober 2019 Herausgeber, Bandredakteur und Verlag
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